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S I T Z U N G S V O R L A G E  
Öffentlich 

für den Gestaltungsbeirat Nr. 26  

am 10.06.2021 

 

1. Bauvorhaben: 

Ergänzung / Sanierung  
Bürogebäude Englerstraße 4 
 

2. Bauherr: 

GIK Objekt GmbH, Kehl 

 

3. Beschreibung 

Das traditionsreiche Offenburger Unternehmen Stahlbau Müller schloss Ende 2020 
endgültig seine Pforten. Ein Teilbereich des Betriebsgeländes wurde durch die GIK 
Objekt GmbH aus Kehl erworben und soll nun als „Büro- und Gesundheitskomplex“ 
entwickelt werden. Die Nutzung nimmt Bezug auf den nur wenige hundert Meter 
westlich geplanten Neubau des Ortenauklinikums.  
Zu dem erworbenen Grundstückteil gehört das fünfgeschossige Bürogebäude der 
Firma Müller, welches Ende der 1950er Jahre durch den bekannten Karlsruher Archi-
tekten Egon Eiermann geplant und realisiert wurde. Der 1999 als Kulturdenkmal er-
fasste Bau soll denkmalgerecht saniert und in das Nutzungskonzept des Büro- und 
Gesundheitskomplexes einbezogen werden.  
An der nördlichen Grundstücksgrenze soll ein viergeschossiger Neubau mit Attikage-
schoss entstehen.  Bestandsgebäude und Neubau werden auf Erdgeschossebene 
durch einen Zwischenbaukörper räumlich verbunden. In den darüber liegenden Ge-
schossen sind offene Stege zwischen den beiden Gebäuden angeordnet. Diese sol-
len als Rettungsweg bzw. Rettungszone dienen.  
Im Neubau sollen „medizinische Nutzungseinheiten“ wie z.B. „Arzt- oder Physiopra-
xen“ untergebracht werden. Im Bestandsgebäude und im eingeschossigen Zwi-
schenbaukörper sind ein „Sanitätshaus“ und zwei weitere Gewerbeeinheiten vorge-
sehen. In den Obergeschossen des Bestandsgebäudes sind Flächen für „Unterneh-
mensberater, Steuerberater und Versicherungsvertreter“ geplant.  
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Die Anlieferung bzw. PKW-Erschießung des Gebäudekomplexes erfolgt von der 
Englerstraße über eine an der östlichen und nördlichen Grundstücksgrenze geführte 
Umfahrung, die auf dem westlich angrenzenden Nachbargrundstück an die Engler-
straße zurückgeführt wird. Der geplante Neubau erhält zur Herstellung der Umfah-
rung an seiner Ostseite eine Durchfahrt.   
Die Kurzzeit-, Kunden- und ein Teil der Mitarbeiterparkplätze befinden sich auf dem 
dargestellten Grundstück, die restlichen notwendigen Stellplätze sollen auf einem an-
deren Grundstück auf der gegenüber liegenden Seite der Okenstraße untergebracht 
werden, welches sich im Eigentum des Vorhabenträgers befindet.  
Die Beratung des Vorhabens im Gestaltungsbeirat soll in erster Linie auf die ergän-
zende Bebauung gerichtet sein. Der Umgang mit dem Bestandsgebäude als Kultur-
denkmal wird im denkmalrechtlichen Verfahren gemeinsam mit Landesamt für Denk-
malpflege abgestimmt.  
 
4. Städtebauliche Beurteilung 

Mit seinem Bürogebäude bildete der Betrieb von Stahlbau Müller über viele Jahr-
zehnte ein prägnantes städtebauliches Zeichen an der nördlichen Stadtzufahrt über 
die Okenstraße. Der geplante Erhalt und die Revitalisierung dieses qualitätvollen, 
seit langen Jahren jedoch kaum noch genutzten Gebäudes sind stadtgestalterisch 
sehr zu begrüßen. Die Nutzung als „Büro- und Gesundheitskomplex“ im Zusammen-
hang mit dem in der Nähe geplanten Ortenauklinikum ist an dieser Stelle ein sinnvol-
ler Ansatz für eine Nachnutzung des ehemaligen Schlossereibetriebs. 
Die Anordnung der neuen Gebäudeteile und die geplante Erschließung schränken 
eine sinnvolle Weiterentwicklung der restlichen ehemaligen Betriebsflächen nicht ein. 
Mit dem projektierten Neubau wird die Sichtbarkeit des Bestandsgebäudes nur wenig 
eingeschränkt. Der Abstand zwischen den beiden Baukörpern erscheint ausreichend, 
um den solitären städtebaulichen Charakter des Bestandsgebäudes im Wesentlichen 
zu bewahren. Der eingeschossige Zwischenbaukörper und die darüber angeordne-
ten Verbindungsstege treten gegenüber den Hochbauten gestalterisch so weit zu-
rück, dass sie städtebaulich nicht störend in Erscheinung treten.  

Problematisch erscheint die Erweiterung des auf dem Dach des Bestandsgebäudes 
angeordneten Technikraums der Aufzugsanlage zu einem Attikageschoss mit vorge-
lagerter Dachterrasse. Die klare Grundform des Baukörpers als einfaches kubisches 
Gesamtvolumen erscheint so nur noch eingeschränkt ablesbar.    

Die Anzahl der Stellplätze auf dem Grundstück sollte reduziert werden, um insbeson-
dere in Richtung Englerstraße mehr Grünflächen zu erhalten und weitere Baumpflan-
zungen zu ermöglichen.   

 

5. Planungsrechtliche Beurteilung 

Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 108 
„Industriegebiet Nord“ auf dem Flurstück 1305/5 mit einer Grundstücksfläche 2.560 
m². Für eine bauplanungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben ist die BauNVO 
von 1990 maßgeblich.  
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Die Art der baulichen Nutzung ist im Grundstücksbereich als Industriegebiet (GI) ge-
mäß § 9 BauNVO festgesetzt mit einer Grundflächenzahl von 0,8 und einer maxima-
len Höhe der baulichen Anlagen von 16,0 m über der Oberkante (OK) der Straße. 
Laut Bebauungsplan kann die festgesetzte Höhe baulicher Anlagen ausnahmsweise 
überschritten werden, wenn betriebstechnische oder produktionsbedingte Abläufe 
dies erfordern.  

Das vor Aufstellung des Bebauungsplans errichtete Bestandsgebäude überschreitet 
die festgesetzte maximale Höhe baulicher Anlagen von 16,0 m um 1,65 m. Der zu-
rückgesetzt auf der Dachfläche angeordnete Technikraum der Aufzugsanlage bleibt 
dabei unberücksichtigt. In der vorliegenden Planung soll dieser aber erhöht und zu 
einem Attikageschoss mit vorgelagerter Dachterrasse erweitert werden. Die Gesamt-
höhe des Gebäudes würde dann 20,88 m betragen. Dieser Wert liegt nicht im Be-
reich einer geringfügigen Überschreitung und wird daher kritisch bewertet. Die im Be-
bauungsplan formulierte Ausnahme für betriebstechnische oder produktionsbedingte 
Abläufe kann hier nicht angewendet werden.  

Der geplante Neubau im nördlichen, rückwärtigen Grundstücksbereich wird mit vier 
Vollgeschossen und einem Attikageschoss geplant. Die OK des Attikageschosses ist 
mit 17,22 m angeben und überschreitet somit die im Bebauungsplan festgesetzte 
maximale Höhe baulicher Anlagen von 16,00 m. 

Der vorgeschlagene Sanitätsfachhandel ist planungsrechtlich im geltenden Bebau-
ungsplan zulässig, soweit er auch über eine Werkstatt verfügt und nicht ausschließ-
lich als Verkaufsfläche fungiert. Die geplanten freiberuflichen medizinischen Nut-
zungseinheiten „Arzt- oder Physiopraxen“ sind gemäß § 13 BauNVO zulässig. Die 
Gewerbeeinheiten sind ebenso zulässig.  

Die Grundflächenzahl wird augenscheinlich eingehalten. Die festgesetzte Baugrenze 
findet in der Planung Berücksichtigung. 

Der Bebauungsplan setzt als Begrünung für die nicht überbauten unbefestigten 
Grundstücksflächen für jeweils 150 m² ein Pflanzgebot von einem großkronigen 
Laubbaum bzw. einer Strauchgruppe bestehend aus mindestens 5 Laubgehölzen 
fest. Weiterhin ist für 5 Kfz-Stellplätze ist ein Laubbaum zu pflanzen. Flächenbefesti-
gungen sind versickerungsfähig anzulegen. 

 

6. Bauordnungsrechtliche Beurteilung 

Die Grundanforderung an die Unabhängigkeit der beiden Rettungswege, welche für 
jede Nutzungseinheit in jedem Geschoss baulich nachzuweisen sind, ist mit der vor-
gelegten Planung noch nicht gegeben. Die Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss mit 
194 m² beziehungsweise 285 m², sowie der Dachaufbau im 5. Obergeschoss verfü-
gen derzeit über keinen 2. Rettungsweg. Für das 5. Obergeschoss des Bestandsge-
bäudes kann eine Nutzung mit Aufenthaltsräumen nicht in Aussicht gestellt werden. 
In den übrigen Geschossen ist eine wechselseitige Rettungswegführung in den ge-
genüber liegenden Gebäudeteil vorgesehen.  
Die erforderliche Unabhängigkeit von fremden Nutzungseinheiten kann jedoch durch 
eine direkte Anbindung des 2. Rettungsweges an die jeweiligen Treppenräume über 
notwendige Flure hergestellt werden.  



4 

 

Eine abschließende brandschutztechnische Bewertung insbesondere des Bestands-
gebäudes mit baualtersbedingten Defiziten kann erst mit Konkretisierung der geplan-
ten Nutzung in allen Geschossen und einer Ermittlung der Feuerwiderstandsdauern 
mittels Ingenieurmethoden vorgenommen werden. 
 
 
7. Denkmalrechtliche Beurteilung 

Das Bürogebäude von Stahlbau Müller wurde zwischen 1958-61 nach Plänen des 
bekannten Architekten Egon Eiermann erbaut. Zusammen mit dem benachbarten, 
eingeschossigen Sozialgebäude wurde es vom Landesamt für Denkmalpflege 1999 
als Kulturdenkmal (Sachgesamtheit) nach §2 DschG erfasst. Begründet mit der ge-
planten betrieblichen Entwicklung wurde 2010 der Abriss des Sozialgebäudes bean-
tragt und denkmalrechtlich genehmigt. Das Verwaltungsgebäude ist als Stahlskelett-
konstruktion mit vorfabrizierten Wandelementen errichtet. Zur Sachgesamtheit gehört 
auch die bauzeitliche Innenausstattung. 
In den Vorabstimmungen zur Sanierung des Gebäudes mit dem Landesamt für 
Denkmalpflege wurde bezüglich des eingeschossigen Anbaus an der Nordfassade 
und dem Anschluss der Entfluchtungsstege in den oberen Geschossen grundsätzlich 
Zustimmung signalisiert. Diese wurde allerdings unter den klaren Vorbehalt gestellt, 
dass weitere Eingriffe in die bauzeitliche Substanz des Gebäudes sowie in sein äu-
ßeres und inneres Erscheinungsbild nur noch im zwingend notendigen Umfang erfol-
gen. Dies gilt insbesondere für die hölzerne Vorhangfassade, deren Reparatur und 
energetische Ertüchtigung durch den Eigentümer beabsichtigt ist.  
Seitens des Landesamtes für Denkmalpflege ist die Erstellung einer umfassenden 
Bestands-Dokumentation gefordert. Diese wird zurzeit durch den Eigentümer erstellt. 
Sie bildet die Grundlage für die weitere Abstimmung zur denkmalrechtliche Genehmi-
gung aller geplanten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Bestandsgebäude.  
 

Anlagen:  Stadtplan (1 Seite DIN A4) 
Senkrechtluftbild (1 Seite DIN A4) 
Schrägluftbilder (1 Seite DIN A4) 
Fotos Bestandsgebäude (1 Seite DIN A4) 
Darstellung des Entwurf ( 11 Seiten DIN A4) 
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